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Wahlbekanntmachung
Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Kom-
munalwahlen statt. Dann werden auch in der Gemeinde Odenthal
• der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises,
• der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Odenthal und
• der Rat der Gemeinde Odenthal
gewählt.

Sonderamtsblatt der Gemeinde Odenthal
Das Rathaus 

Jahrgang 25  |  13.08.2020  |  Nr. 133

Wahlbezirk Wahllokal Adresse

1 – Osenau Schulzentrum (Forum) Bergisch Gladbacher Str. 10

2 – Odenthal Schulzentrum (Forum) Bergisch Gladbacher Str. 10

3 – Voiswinkel/Sonnenbg./Höffe Grundschule Voiswinkel St.-Engelbert-Str. 44

4 – Voiswinkel/Küchenberg Grundschule Voiswinkel St.-Engelbert-Str. 44

5 – Voiswinkel/Heidberg Grundschule Voiswinkel St.-Engelbert-Str. 44

6 – Voiswinkel/Mutzbroich Grundschule Voiswinkel St.-Engelbert-Str. 44

7 – Hahnenberg Schulzentrum (Mensa) Bergisch Gladbacher Str. 10

8 – Glöbusch/Kursiefen Grundschule Blecher Bergstr. 203

9 – Glöbusch/Wingensiefen Grundschule Blecher Bergstr. 203

10 – Altenberg/Blecher Grundschule Blecher Bergstr. 203

11 – Blecher/Holz/Erberich Grundschule Blecher Bergstr. 203

12 – Blecher Grundschule Blecher Bergstr. 203

13 – Scheuren/Klasmühle Grundschule Neschen Am Langen Siefen 2

14 – Neschen Grundschule Neschen Am Langen Siefen 2

15 – Eikamp -Süd-/Scherf Grundschule Eikamp Schallemicher Str. 13

16 – Eikamp -Nord Grundschule Eikamp Schallemicher Str. 13

Briefwahlbezirk I Schulzentrum (Pavillons) Bergisch Gladbacher Str. 10

Briefwahlbezirk II Schulzentrum (Pavillons) Bergisch Gladbacher Str. 10

Briefwahlbezirk III Schulzentrum (Pavillons) Bergisch Gladbacher Str. 10

Briefwahlbezirk IV Schulzentrum (Pavillons) Bergisch Gladbacher Str. 10

     Kommunalwahl
am 13. September 2020

1. Diese Wahlen dauern von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde Odenthal ist in 16 allgemeine Wahl-
 bezirke (=allgemeine Stimmbezirke für die Kom- 
 munalwahl) eingeteilt.
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3. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
im Zeitraum vom 10.08.2020 – 23.08.2020 übersandt wer-
den, sind der Wahlraum/das Wahllokal und der Wahlbezirk 
(Stimmbezirk) angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit 
einem Rollstuhlpiktogramm auf der Wahlbenachrichtigung 
gekennzeichnet. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in den Pavillons des 
Schulzentrums, Bergisch Gladbacher Str. 10, 51519 Odenthal 
zusammen.

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

Die Wähler sollen die Wahlbenachrichtigung und haben ei-
nen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für 
welche Wahlen der Empfänger wahlberechtigt ist, soll bei der 
Wahl vorgelegt werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler er-
halten bei Betreten des Wahlraumes jeweils einen amtlichen 
Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahl-
berechtigt sind.

Der Wähler hat für die Bürgermeisterwahl, die Gemeinderats-
wahl sowie die Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
a) für das Bürgermeisteramt 
b) für den Gemeinderat
c) für den Kreistag 
gekennzeichnet werden.

Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:
a) für das Bürgermeisteramt:  
    blauer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
 b) für die Gemeinderatswahl:   
    gelber Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
b) für die Kreistagswahl:  
    weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck

Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet, und so zusammengefaltet werden, dass nicht er-
kannt werden kann, wie er gewählt hat.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahl-
ergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäf-
tes und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverord-
nung NRW möglich ist.

6. Die Briefwahl kann bis 18:00 Uhr am 11.09.2020 im 
Wahlamt (Bürgerbüro Bergisch Gladbacher Str. 2) beantragt 
werden. In den Fällen nach § 9 KWahlG kann der Wahlschein 

bis 15:00 Uhr am Wahltag beantragt werden.

Bei der Kommunalwahl wird ein Wahlschein ausgestellt, der 
im jeweiligen Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 
ist, gültig ist. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die 
Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahlen
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk 
    dieses Wahlbezirkes
    oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Es wird empfohlen mit dem ausgestellten Wahlschein die be-
antragte Briefwahl vorzunehmen.
Mit dem Wahlschein ist es zwar möglich in einem anderen 
Stimmbezirk wählen zu gehen, jedoch kann dort nur für das 
Bürgermeisteramt gewählt werden. Die Stimme für den Kreis-
tag könnte in einigen Fällen auch versagt werden, wenn der 
Wahlbezirk für den Kreistag verlassen wurde. Dies hängt von 
der individuellen Situation ab. Eine Wahl für den Rat mit Wahl-
schein scheidet bei einer Wahl in einem anderen Wahlbezirk 
grundsätzlich aus, da die Stimmzettel unterschiedlich sind.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
de die folgenden Unterlagen beschaffen:

Kommunalwahl:
• einen amtlichen weißen Wahlschein,
• einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Kreistagswahl,
• einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Gemeinderats-

wahl, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Bürgermeister-

amtswahl,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufge-
druckt ist.

Die hellroten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörigen 
Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettel- 
umschlägen und dem unterschriebenen Wahlschein sind so 
rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene 
Stelle zu übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltag 
bis 15.00 Uhr eingehen.
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht 
berücksichtigt. Die Wahlbriefe können auch bei der auf den 
Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).

8. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit ei-
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nem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Ge-
bäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton und Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensamm-
lung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen von 
Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt 
der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18.00 
Uhr unzulässig.

Odenthal, den 05. August 2020
Gemeinde Odenthal
gez. Stein
Der Wahlleiter

Bekanntmachung

über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die Ertei-
lung von Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen NRW am 
13. September 2020

1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Gemein-
de Odenthal liegt in der Zeit vom 24. bis 28. August 2020 
während der Dienststunden (montags bis freitags von 8:00 
bis 12:30 Uhr, dienstags und donnerstags von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr) im Bürgerbüro -Wahlamt-, Bergisch Gladbacher 
Str. 2, 51519 Odenthal, zur Einsicht aus. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 
Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerver-
zeichnis während der Auslegungsfrist der Tag seiner Geburt 
unkenntlich gemacht wird.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig und unvollständig 
hält, kann während der Auslegungsfrist, spätestens am 28. 
August 2020 bis 12:30 Uhr beim Bürgermeister, Wahlamt, 
Bergisch Gladbacher Str. 2, 51519 Odenthal, Einspruch ein-
legen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis 23. August 2020 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 
Wahlbezirk
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk die-
ses Wahlbezirks 
oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
 Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 
 28. August 2020) versäumt hat.
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
 Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist ent-
 standen ist.
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
 worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
 Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
 gelangt ist.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 11. September 2020, 
18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schrift-
lich beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die das Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te, können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahl-
berechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er 
mit dem Wahlschein zugleich zu den Gemeinde- und Kreis-
wahlen (Bürgermeisterwahl, Ratswahl, Kreistagswahl)

1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen
2. je einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (blau), die 

Gemeinderatswahl (gelb) und die Kreistagswahl (weiß),
3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen 

Wahlumschlag,
4. den roten Wahlbriefumschlag.
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Diese Wahlunterlagen werden dem Wahlberechtigten 
von der Gemeinde auf Verlangen auch noch nachträg-
lich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Emp-
fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberech-
tigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den jeweils besonderen amtlichen 
Wahlumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
Statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahl-
briefumschlag.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 16:00 Uhr eingeht.
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post 
AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Odenthal, den 05. August 2020
Gemeinde Odenthal
gez. Stein
Der Wahlleiter

Auflage: 8.000 Exemplare
Herausgeber und verantwortlich: 
Bürgermeister Robert Lennerts
Altenberger-Dom-Straße 31  |  51519 Odenthal

Erscheinungstag nächstes Amtsblatt:  
17.09.2020, 08.10.2020, 17.12.2020
Die Gemeindeverwaltung behält sich vor, an einigen 
der aufgeführten Terminen das Amtsblatt nur als 
Sonderamtsblatt zu veröffentlichen.

Grafik, Layout & Satz: Design von dem Berge, 
www.von-dem-berge.de
Druck: Onlinedruckerei wir-machen-druck.de

Das Amtsblatt wird im Gemeindegebiet Odenthal an 
alle Haushalte kostenlos verteilt. Einzelexemplare sind 
bei der Gemeindeverwaltung, Altenberger-Dom-Str. 31, 
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Kurzfristige Änderungen sind möglich,  beachten Sie bitte 
die Informationen unter www.odenthal.de/Aktuelles.  
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Maßnahmen zur sicheren 
Durchführung der Kommunalwahl 
zu Corona-Zeiten
Die Gesundheit von allen ist oberstes Gut. Aus diesem Grund 
hat die Gemeindeverwaltung Odenthal ein Hygiene- und In-
fektionsschutzkonzept für die Kommunalwahl am 13. Sep-
tember 2020 erstellt. Dieses gilt sowohl für die Urnen-Wahl-
büros sowie für das Direktwahlbüro und bei der Briefwahl 
vor Ort. Wir versuchen Sie bestmöglich zu schützen, helfen 
Sie uns dabei!
Zum einen gilt es Infizierungen vor allem durch Kontakt (Tröpf-
cheninfektion) und durch sogenannte Schmierbildung zu ver-
meiden. Zum anderen aber auch eine mögliche Aerosolwolke 
einzudämmen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.

Unsere Maßnahmen, um Sie und uns zu schützen:
• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m
• Zugangskontrolle (max. 2 Wähler/innen pro Urnen-Wahl-

lokal, max. 1 Wähler/in pro Mitarbeiter/in im Direktwahl-
büro)

• Spuckschutzwände bei nicht möglicher Einhaltung vom 
Mindestabstand

• Hinweisschilder vor jedem Wahllokal mit Hinweisen auf 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen

• Gute Durchlüftung der Räumlichkeiten
• Erfassung im Sinne des § 2 a der Coronaschutzverordnung 

(Rückverfolgbarkeit) bei Zustimmung
• Bereitstellung von Desinfektionsmitteln
• Bereitstellung von kostenlosen Einwegstiften, falls ein/e 

Wähler/in keinen eigenen Stift mitgebracht hat

So können Sie uns helfen: 
• Desinfizieren der Hände am Eingang
• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m
• Eigenen Stift mitbringen
• Möglichst wenig sprechen, um die Aerosolbildung einzu-

dämmen 
• Der Erfassung im Sinne des § 2 a der Coronaschutzverord-

nung (Rückverfolgbarkeit) zustimmen 
• Bei Krankheitssymptomen: Wahllokal nicht aufsuchen, 

sondern Nutzung eines Wahlscheins
• Beachtung von Hinweisschildern und allgemeinen Hygie-

ne-Regeln

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Kommunalwahl auch für Menschen 
mit Sehverlust barrierefrei

Am 13. September werden blinde und sehbehinderte Men-
schen in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal flächende-
ckend barrierefrei an einer Kommunalwahl teilnehmen. So 
steht es im Gesetz. Aber was bedeutet das praktisch?

Gemeinsam mit den Blinden- und Sehbehindertenvereinen in 
NRW haben die Kommunen Unterstützungsmaßnahmen für 
Menschen mit Sehverlust entwickelt, die es ihnen erlauben, 
ihre Stimmen bei der Kommunalwahl selbstständig, frei und 
geheim abzugeben. Das funktioniert so:

Damit Menschen mit Sehverlust wissen, wo sie die Kreuze 
setzen müssen, um „ihre“ Kandidatinnen und Kandidaten zu 
wählen, erhalten sie auf Wunsch ein kostenloses Wahlhilfepa-
ket mit einer Wahlschablone. Die Stimmzettel werden bei der 
Wahl in diese Schablone eingelegt. Über die nummerierten 
Öffnungen kann dann leicht an der gewünschten Stelle ein 
Kreuz gemacht werden. Wie das genau funktioniert, erläutert 
eine CD, die ebenfalls in dem Wahlhilfepaket enthalten ist.

Welche Kandidatin/welcher Kandidat sich hinter den einzel-
nen Öffnungen verbirgt verraten akustische Stimmzettel. Dazu 
hat die Gemeinde Odenthal pro Wahlbezirk 0800er-Num-
mern (Freischaltung Ende August) eingerichtet, unter denen 
alle Stimmzettel des jeweiligen Wahlbezirks von einer freund-
lichen Computerstimme vorgelesen werden. Es kann sowohl 
zwischen den Stimmzetteln als auch zwischen den Einträgen 
der Kandidatinnen und Kandidaten gesprungen werden. Die 
Anrufenden können sich die Ansage mehrfach anhören. Die 
Rufnummern sind täglich 24 Stunden erreichbar.

Alle Wahlberechtigten können die Wahlhilfepakete (Schablo-
ne und CD) bestellen beim Blinden- und Sehbehindertenver-
ein Nordrhein unter Telefon: 02159 / 9655-0 oder Mail info@
bsv-nordrhein.de und bei Bedarf die Telefonnummer des 
akustischen Dienstes des eigenen Wahlbezirks erfragen.

Es gibt auch die Möglichkeit, die Wahlbezirks-Rufnummer  
unter Eingabe der Postleitzahl bei der Telefonansage 0231 / 
550 330 337 36 zu finden. 

Alle Informationen finden Sie auch auf der Internetseite  
https://www.bsvw.org/kommunalwahl-barrierefrei.html.

Hinweis

Die Ergebnisse der Kommunalwahl am 13. September wer-
den in einem Sonderamtsblatt am 17. September veröffent-
licht. Dieses Sonderamtsblatt wird aufgrund der Kurzfristig-
keit nicht verteilt. Sie können es ab dem 17. September online 
auf der Homepage der Gemeindeverwaltung unter www.
odenthal.de/rathaus/amtsblatt-das-rathaus/ausgaben/2020/ 
einsehen oder ein gedrucktes Exemplar im Bürgerbüro erhal-
ten. 
Alle weiteren Wahlinformationen sowie auch die Ergebnisse 
der Kommunalwahl 2020 finden Sie auch online unter www.
odenthal.de/rathaus/kommunalpolitik/wahlen/kommunal-
wahl-2020/.


